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Inhalt: 
Vorab-Bewilligung von 350.000,00 EUR aus Mitteln der Investitionspauschale nach § 17 Abs. 1 
GFG 2004 für die Maßnahme “Sanierung des Schulstandortes Boitzenburg, 2. BA – Innenaus-
bau” der Gemeinde Boitzenburger Land 

Wenn Kosten entstehen: 

Kosten  
350.000,00 € 

Haushaltsstelle 
90000.98220 

Haushaltsjahr 
2004  

 
Mittel stehen zur Verfügung 

 
 
Mittel stehen nicht zur Verfügung 

 
Deckungsvorschlag: 

 
 
Mittel stehen nur in folgender Höhe 
zur Verfügung:  

 € 

 
 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Kreistag beschließt die Vorab-Bewilligung von 350.000,00 EUR aus Mitteln der Investiti-
onspauschale nach § 17 Abs. 1 GFG 2004 für die Maßnahme “Sanierung des Schulstandortes 
Boitzenburg, 2. BA – Innenausbau” der Gemeinde Boitzenburger Land. 
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Begründung: 
 
Am 17.12.2003 wurde durch den Landtag das Gesetz zur Regelung der Zuweisungen 
des Landes Brandenburg an die Gemeinden und Landkreise im Haushaltsjahr 2004 
(Gemeindefinanzierungsgesetz 2004 – GFG 2004) beschlossen und im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für das Land Brandenburg (GVBl) Nr. 17 vom 23.12.2003 veröffentlicht.  
 
Entsprechend § 17 Abs. 1 GFG werden Mittel in Höhe von 5.623.100,00 EUR zur pau-
schalierten Förderung investiver Maßnahmen dem Landkreis zur Verfügung gestellt. Die 
Landkreise sind verpflichtet, von den ihnen zustehenden Beträgen mindestens 30 v. H. für 
investive Schwerpunktmaßnahmen kreisangehöriger Gemeinden bereitzustellen. Dies ist 
ein Betrag i.H.v. 1.686.900,00 EUR. Über die zu fördernden Maßnahmen der kreisange-
hörigen Gemeinden stellt der Landkreis auf der Grundlage der von den Gemeinden ein-
gereichten Anträge eine Prioritätenliste auf, die der Beschlussfassung des Kreistages 
bedarf. Dieses Verfahren beginnt am 26.01.2004 mit der 1. Beratung des Verwaltungs-
vorstandes zur Erstellung der Prioritätenliste und endet mit der Beschlussfassung durch 
den Kreistag am 17.03.2004. 
 
Die Gemeinde Boitzenburger Land hat mit Antrag vom 23.09.2003 Mittel i.H.v. 
646.000,00 EUR zur Bereitstellung aus der Investitionspauschale für die Maßnahme “Sa-
nierung des Schulstandortes Boitzenburg, 2. BA – Innenausbau” beantragt. Die Schule 
befindet sich derzeit noch in der Trägerschaft des Landkreises als Gesamtschule mit 
Grundschulteil. Vorbehaltlich des Beschlusses des Kreistages DS Nr. 161/2003 soll die 
Schule ab dem 01.08.2004 als selbständige Grundschule vom Landkreis Uckermark an 
die Gemeinde Boitzenburger Land übertragen werden. 
 
Die Schule befindet sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Im Jahr 2002 und 
2003 wurden mit Mitteln aus der Investitionspauschale, Eigenmitteln der Gemeinde Boit-
zenburger Land und Fremdkapital folgende Maßnahmen durchgeführt: 
 
2002 – Anpassung Projektierung Schulstandort Boitzenburg Schulneubau mit  
            135.000,00 EUR aus der Investitionspauschale und 
 
2003 – Sanierung Schule Boitzenburg – Turnhalle mit 300.000,00 EUR aus der 
            Investitionspauschale. 
 
Die beantragte Maßnahme ist als weiterführende Förderung der Jahre 2002 und 2003 zu 
betrachten und hat einen Gesamtumfang von 2.765.200,00 EUR. 
 
Am 29.10.2003 hat der Landkreis Uckermark beim Ministerium für Bildung, Jugend und 
Sport (MBJS) als derzeitiger Träger der Schule für die Sanierung des Schulstandortes 
Boitzenburg 2. BA – Innenausbau einen Antrag auf Bereitstellung von Fördermitteln ge-
stellt. Dort wurden zur Sicherung der Eigenanteile der Gemeinde Boitzenburger Land 
350.000,00 EUR aus der noch zu bewilligenden Investitionspauschale aufgeführt. Mit Zu-
wendungsbescheid vom 15.12.2003 wurden, basierend auf dem Antrag vom 29.10.2003, 
Fördermittel durch das MBJS gewährt. Der Verwaltungsvorstand wird am 26.01.2004 die 
beantragten Mittel i.H.v. 350.000,00 EUR mit auf die Prioritätenliste des Landkreises zur 
Sicherung der Eigenanteile für die bereits bewilligten Fördermittel des MBJS setzen und 
zur Beschlussfassung durch den Kreistag am 17.03.2004 vorschlagen. 
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Dieser Termin lässt aber eine ordnungsgemäße Durchführung der Baumaßnahme nicht 
mehr zu. Die Gemeinde Boitzenburger Land hat folgende Terminkette vorgesehen:  
 
- Veröffentlichung der Ausschreibungen  08.03.2004 
- Submission      29.03.2004 
- Prüfung der Angebote    08.04.2004 
- Beauftragung      23.04.2004 
- Vorbereitung der Baustelle 
- Baubeginn      01.06.2004 
- Fertigstellung      31.12.2004 
 
Maßgeblich sollen die Bauarbeiten in den Sommerferien (24.06. – 06.08.) durchgeführt 
werden. Dieser eng begrenzte Zeitraum lässt ein Verschieben der vorherigen Termine 
nicht zu. 
 
Die Gemeinde Boitzenburger Land hat daher den Antrag gestellt, eine Vorab Bewilligung 
von (mindestens) 350.000,00 EUR aus Mitteln der Investitionspauschale nach § 17 Abs. 
1 GFG 2004 zu erhalten, um die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahme “Sanie-
rung des Schulstandortes Boitzenburg, 2. BA – Innenausbau” zu gewährleisten. Dieser 
Antrag wird vom Verwaltungsvorstand des Landkreises unterstützt und dem Kreistag zur 
Beschlussfassung empfohlen.  


